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1. Bieteranfrage 

Schloss Neu-Augustusburg Weißenfels - Durchführung der denkmalgerechten 

Sanierung südlicher Westflügel und Südflügel, sowie der Außenanlagen 

Los 312 Gerüstarbeiten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
folgende Bieteranfragen gingen ein: 
 
„1.Im LV ist beschrieben, dass die Materialabsatzflächen und Bauaufzüge für die 
Montageöffnungen am Fassadengerüst befestigt werden sollen. Die Vorhaltedauer für die 
Materialabsatzflächen und Bauaufzüge beträgt 157 Wochen (die gesamte Bauzeit). Die 
Vorhaltedauer des Fassadengerüstes in BA1 beträgt jedoch nur 38 Wochen, in BA2 43 
Wochen und in BA3 42 Wochen. Im BE-Plan ist darüber hinaus zu sehen, dass sie die 
Absatzflächen vor dem Gerüst befinden. Wie passen die Vorhaltezeiten dieser Positionen 
zusammen, wenn die Materialabsatzflächen und Bauaufzüge vor dem Gerüst stehen sollen 
und an diesem befestigt werden sollen? 
 
2. Im LV werden insgesamt 3 Bauaufzüge gefordert, die in den Einbringöffnungen montiert 
werden sollen. Wie ist die Konstruktion geplant? Ist damit gemeint, dass die Aufzüge in den 
Gruben errichtet werden sollen und dann von den Kellergeschossen in die Ebenen des 
Erdgeschosses fahren? Soll der Aufzug direkt vor der Fassade mit Wandankerplatten befestigt 
werden oder soll er wie beschrieben an einem Gerüst befestigt werden? Sollen auch Gerüste 
im Bereich des Verbaus erstellt werden? Können Sie eine Prinzipskizze der 
Bauaufzugskonstruktion innerhalb dieser Einbringöffnungen nachreichen?“ 
 
Antworten: 
 
Zu 1: Die Absatzbühnen stehen über die Vorhalterüstung der Fassadenrüstung über die 
Bauzeit der Fassadensanierung hinaus für die Ausbauarbeiten und dem dafür erforderlichen 
Materialtransport zur Verfügung. 
Die im Leistungsverzeichnis angegebene Vorhaltedauer von 157 Wochen für die 
Materialabsatzflächen und Bauaufzüge bezieht sich auf die gesamte geplante Bauzeit des 
Projektes. Sie beschreibt den Zeitraum, innerhalb dessen diese Einrichtungen 
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bedarfsabhängig für die Durchführung der Fassadenarbeiten zur Verfügung zu stellen sind. 
Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Vorhaltezeiten der Fassadengerüste in den 
einzelnen Bauabschnitten beziehen sich jeweils auf die Gerüststandzeiten innerhalb der 
einzelnen Bauabschnitte. Im Bauablauf ist vorgesehen, dass die Materialabsatzflächen und 
Bauaufzüge abschnittsweise eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt jeweils an dem 
Fassadengerüst des aktuell bearbeiteten Bauabschnitts. Die Darstellung im BE-Plan ist 
schematisch zu verstehen und zeigt die grundsätzliche Lage der Materialabsatzflächen vor 
der Fassade. Maßgeblich für die Ausführung sind die Leistungsbeschreibung sowie der 
Bauablauf. Ein Widerspruch zwischen den dargestellten Vorhaltezeiten ergibt sich hieraus 
nicht. 
 
Zu 2: 
Die Bauaufzüge sind gemäß Leistungsverzeichnis in den bauseits hergestellten 
Einbringöffnungen anzuordnen. Sie dienen dem Transport von Baumaterialien aus dem 
Kellergeschoss auf Höhe des Erdgeschosses bzw. des Geländes sowie umgekehrt vom 
Erdgeschoss in das Kellergeschoss. Die Aufzüge sind innerhalb der Einbringöffnungen zu 
errichten. Die genaue konstruktive Ausbildung der Bauaufzuganlage einschließlich der 
erforderlichen Verankerungen ist vom Auftragnehmer entsprechend dem eingesetzten System 
zu planen und statisch nachzuweisen. Im Bereich der Einbringöffnungen wird das 
Fassadengerüst mittels Systemgitterträgern überbrückt. Die entsprechenden 
Gerüstkonstruktionen sind in den jeweiligen Bauabschnitten im Leistungsverzeichnis 
beschrieben. Eine gesonderte Prinzipskizze wird nicht nachgereicht. Den 
Verdingungsunterlagen war folgende Unterlage hierzu beigefügt: Detail Einbringöffnungen. 
Maßgeblich für die Ausführung sind die Angaben im Leistungsverzeichnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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